
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(Gemeindeordnung - GO -) 
in der Fassung vom 28. Februar 2003 

§ 104 
Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften 

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde in Gesellschaften, an 

denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, werden von 
der Gemeinde bestellt. Soweit andere gesetzliche Vorschriften nicht 

entgegenstehen, gelten im Falle einer mittelbaren Beteiligung hinsichtlich 
der zur Zustimmung vorbehaltenen Angelegenheiten (§ 102 Absatz 2 Satz 

1 Nummer 5) als Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde im Sinne des 
§ 25 auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitglieder von 

sonstigen Organen und ähnlichen Gremien der Gesellschaft, die von der 
Gemeinde entsandt oder auf ihre Veranlassung hin in das Organ oder 

Gremium bestellt oder gewählt worden sind. Die Vertreterinnen und 
Vertreter haben der Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen und sie 

über Entscheidungen zur Steuerung der Unternehmen zur Erreichung 
strategischer Ziele möglichst frühzeitig zu unterrichten, insbesondere über 

Kreditaufnahmen, die nicht im Wirtschaftsplan der Gesellschaft enthalten 
sind. 

(2) Die Gemeinde kann das Weisungsrecht (§ 25 Absatz 1) gegenüber 
Mitgliedern des Aufsichtsrats allgemein durch die Hauptsatzung oder im 

Einzelfall durch Beschluss auf Entscheidungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 3 beschränken. 

 


